
Marc Klute         

Klutes Minigolf-Oase 

Wetterstraße 131 

58313 Herdecke 

Telefon: 02330 – 9163388 

Web: www.klutes-minigolf-oase.de 

E-Mail: info@klutes-minigolf-oase.de 

 

Mietvertrag Stand-Up Paddling 

 

Zwischen Klutes Minigolf-Oase als Vermieter und dem Kunden 

Name:  ________________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________ 

Telefon: ______________________________ Geburtsdatum:  ____.____.__________ 

E-Mail:  _________________________________________ 

wird der folgende Mietvertrag für ___ Stück Stand-Up Paddling-Boards geschlossen: 

 

Mietbeginn:  ___.___.20____    ____:____ Uhr 

Dauer        1 Stunde        1,5 Stunden        2 Stunden        3 Stunden        4 Stunden        ganzer Tag  

Zubehör        Paddle       Schwimmweste 

Der Mietpreis für die gewünscht Zeit beträgt: ______ Euro incl. MWSt.  

Die Kaution für die gewünschte Anzahl an Boards beträgt: ______ Euro in bar. 

Es gelten die umseitigen Mietbedingungen. 

 

Mieter:  Datum:   ___.____.20____     Unterschrift: _________________________ 

 

Vermieter: Datum:   ___.____.20____     Unterschrift: _________________________ 

 

Rückgabe des Boards: 

Festgestellte Schäden: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Rückgabe erfolgte am ___.___.20____    ____:____ Uhr  Unterschrift: _________________________  



Marc Klute 

Klutes Minigolf-Oase 

Wetterstraße 131 

58313 Herdecke 

 

Mietbedingungen 

Stand: 19.03.2023 

1. Der Vermieter überlässt dem Mieter zu den nachfolgenden Bedingungen Stand Up Paddles 

(nachfolgend kurz „SUP Boards" genannt) einschließlich Zubehör zur ausschließlichen und 

eigenverantwortlichen Nutzung des Mieters auf dem Harkortsee. Der Leihgegenstand oder Teile 

davon dürfen weder zur Nutzung an unberechtigte Dritte weitergegeben noch vermietet oder 

verkauft werden. 

2. Der Entleiher benutzt den Leihgegenstand ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck. Am 

Leihgegenstand dürfen keine irreversiblen Veränderungen vorgenommen werden (Umbau, 

Anbau .. . ). 

3. Eine Vermietung erfolgt nur gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises. Bei Minderjährigen 

ist der Mietvertrag vor Ort persönlich durch einen Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen. 

4. Der Mieter verpflichtet sich, die Mietgegenstände mit Sorgfalt zu behandeln. Vom Mieter zu 

vertretenden Schäden und Verschmutzungen der SUP Boards werden auf Kosten des Mieters 

behoben bzw. entfernt. 

5. Auf vorhandene Schäden der SUP Boards hat den Mieter den Vermieter vor dem Gebrauch 

hinzuweisen. Zum festgelegten Rückgabetermin hat der Mieter die Mietgegenstände vollständig 

und persönlich dem Vermieter zurückzugeben. Bei Verlust und/ oder Beschädigung der 

Mietsachen haftet der Mieter. 

6. Der Mieter übernimmt nach Übergabe die Haftung für die Mietgegenstände. 

7. Die Bezahlung des Mietpreises für das geliehene Mietmaterial (SUP Board, Paddel, 

Schwimmweste) erfolgt bei Übergabe in bar oder per ec-Karte. 

8. Die Preise sind jeweils der aktuellen Preisliste zu entnehmen, die auf unsrer Homepage 

einsehbar ist. 

9. Die kürzeste Mietzeit beträgt eine Stunde, die maximal Mietzeit bis zum Geschäftsschluss 

(spätestens 18:00 Uhr). 

10. Der Mieter bestätigt, dass er Schwimmer ist und das 14. Lebensjahr vollendet hat. Für 

Nichtschwimmer ist der Verleih von SUP Boards nicht vorgesehen. Es besteht 

Schwimmwestenpflicht für Nutzer bis 16 Jahren. Der Mieter wird wegen der mit dem Gebrauch 

des SUP Boards verbundenen Unfallgefahr auf die Pflicht zum Tragen von Schwimmwesten 

aufmerksam gemacht.  

11. Der Vermieter haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Schäden, die dem Mieter oder 

Dritten im Zusammenhang mit der Überlassung der Mietgegenstände entstehen.  

12. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 

werden. berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht. Die unwirksame Regelung 

ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen Willen der 

Vertragsparteien am nächsten kommt. 


